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Keine FabS für
Duisburg
Jn der vergangenen Woche hat die
IMünchner Stadtregierung eine
neue,,Fahrradabstellplatzsatzung -
FabS" beschlossen. Sie legt akri-
bisch fest, wie die Fahrradabstell-
plätze beschaffen sein müssen. So
sind etwa bei Neubauten mindes-
tens 1,5 QuadratmeterFläche je
Fahrrad vorzuhalten, bei Wohnan-
lagen ein Stellplatz je 40 Quadrat-
meter Wohnfläche, bei Friedhöfen
einer je 1500 Quadratmeter Fläche,
ftir Bordelle ein Stellplatz je funf
Zimmer.

In unserem Fahrradkeller kom-
men mir die Stellflächen schonlan-
ge arg ungeregelt vor. Auch interes-
siert es mich, ob die Fahrradabstell-
plätze beim Wedauer Freibad, vor
der Rahmer Kirche oder beim Ede-
ka-Lädchen mit Duisburger Recht
in Einklang stehen. Ich gehe also
das Verzeichnis der Duisburger Sat-
zungen und Verordnungen durch.
Von Abfallentsorgungsgebühren-
satzung über Geflügelfleischhygie-
negebührensatzung bis zu Waren-
zulassungsverordnung ist so ziem-
lich alles Regelbare geregelt. Doch
eine FabS für Duisburg? Fehlanzei-
ge! UndkeinWunder! Unsere Stadt-
regierung hat schließlich anderes
zu regeln: Randsortiment, Ver-
kaufsfl ächenbegrenzung, Zentren-
relevanz. Dabeiwäre eine FabS
sinnvoller.
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